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tin ffirtrjjnttljsfmtle in Srfjafljanfen.

(Schluß.)

)Qerr Seilermetfter t) cE) n e r Bon Slarau fjofft, bie 2311=

bung oon 33eruf§genoffenfcfjaften toerbe wohl 23ieIeS bet*

tragen tonnen jur §ehung beg ©emerbeftanbeg, fofern fie
obligatorily erflärt loerben. 3n einem ©ewerbegefefc füllten
jeboy any noy anbere (fragen SSerücEficbtigung finben, mie
3- 33. bie Siegelung beg Submiffiongmefeng unb beg £>auftr=
toefenS; ber SBefäbtgunggnaymetg jur Slugübnng eineä ®e*
hierbei; bie ©tnfyräntung ber SonfumBeretne; ©tnfyränf*
uitg ber 23eftimmungen, toonay fjanbmerfer jur ©intragung
tng fèanbelgregifter Berpfliytet toerben; 33erbot beg 33ot)cot=
tireng Bon Sßerfftäiten u. f. m. @ine weitere Slngbebmtng
beê Slrbeiterfyukeg fei niyt münfybar. f?r. Shiner münfytt,
baß biefe Sßoftnlnte bei ben weitem S3eratbungen beg 3en*
tralBorftanbeg betjanbelt werben möyten.

$r. 3 eil weger, Stamen! beg ©emerbeoereing 3üricb,
nttb §r. töranbenberg in 3u0 befürworten bag Dbli*
aatorium ber Söernfggenoffenfyaften. fèr. 33 er y tolb, Sßrä=
ftbent beg giirtfjeiifcfteit èantonalBorftanbeg, empfiehlt, man
mbyte fiy auf bie (frage befcijränten, wag in näyfter 3ett
3« tfmn mare unb empfiehlt fpegieü bie Slnträge III beg

3entraloorftanbeg, erflärt bagegen bie St. ©aller Slnträge
alg unbttryführbar unb rücfjyrittliy.

fèerr Dr. Kaufmann, Vertreter beg fc^meiger. Snbu*
ftriebepartementeg, erinnert baran, baff ber Stänberath be*
reitg in heftimmter Stiytung bie fßartialreoifion ber Sömtbeg*

oerfaffmtg befyioffen unb bamit einer ©ewerhegefehgebung
bie SBege gebahnt habe. Sag Snbuftriebepartement ift ge*
mißt, momögliy fyon auf bie näyfte Se5ember=Seffion ben

eibgenoffifyen Stätben einen neuen Slntrag in biefer Stiy*
tung 3U [teilen. Sie Slnträge ber St. ©aller würben fattm
3u einem 3We führen; er empfiehlt baher biejentgen beg

3entraloorftanbeg, weiye bag Stiytige treffen.
£err SJlufeumgbtreftor 2Bilb in St. ©allen fudft ben

Stanbpunft ber St. ©aller aufjutlären. Ser fdfweiserifd^e
©ewerheBerein habe bie Sntereffen ber ©emerbetreibenben 31t

wahren, biejentgen ber Slrheiter werben Bon biefen felbft ge*
nügenb gewahrt. Sie St. ©aller ©emerbetreibenben, ob*

fyon in ben Slnfiyten über ben Sinken eine! ©emerbe*
gefebeg augetnanbergehenb, ftnb aße bartn einig, bafj eg
niiht nöthig fei, bie Strbetter gefehliy 3U organifiren unb
bah bei gemeinfamer äftitmirfung ber Slrbeitgeber unb Sir*
beiter bie erftern 3U fürs tommen werben.

33on §rn. ©roßratb Siegerift in S3eru wirb folgen*
ber 3«fah 3U Slrt. I ber Slnträge beg 3entralBorftanbeg be*

fürwortet: „Sßir erwarten Bon einem fywei3. ©emerbegefeb
e) bie jmecfmafjtge Siegelung beg ftaatl. Submiffiongmefeng."

£>err Ißräfibent Dr. Stoßet hält bie St. ©aßer Sin*
träge für ju wenig Borbereitet unb mayt auf einige 3rr*
thümer nnb SBtberfprüye in benfelhen aufmerffam.
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Protokoll der ordentliche»
Telegirten-Versammlung

des

Schweizer. Gemrbeoereins

Sonntag den 12. Juni 1892,
Vormittags 9 Uhr,

im Grojsrathssaale in Schaffhansen.
(Schluß.)

Herr Seilermeister Rychner von Aarau hofft, die Bil-
dang von Berufsgenoffenschaften werde wohl Vieles bei-
tragen können zur Hebung des Gewerbestandes, sofern sie

obligatorisch erklärt werden. In einem Gewerbegesetz sollten
jedoch auch noch andere Fragen Berücksichtigung finden, wie
z. B. die Regelung des Submissionswesens und des Hausir-
Wesens; der Befähigungsnachweis zur Ausübung eines Ge-
werbes; die Einschränkung der Konsumvereine; Einschränk-
ung der Bestimmungen, wonach Handwerker zur Eintragung
ms Handelsregister verpflichtet werden; Verbot des Boycot-
tirens von Werkstätten u. s. w. Eine weitere Ausdehnung
des Arbeilerschutzes sei nicht wünschbar. Hr. Rychner wünsch»,
daß diese Postulate bei den weitern Berathungen des Zen-
tralvorstandes behandelt werden möchten.

Hr. Zellweger, Namens des Gewerbevereins Zürich,
und Hr. Brandend erg in Zug befürworten das Obli-
gatorium der Berufsgenossenschaften. Hr. Berchtold, Prä-
sident des zürcheuschen Kantonalvorstandes, empfiehlt, man
möchte sich auf die Frage beschränken, was in nächster Zeit
M thun wäre und empfiehlt speziell die Anträge III des

Zentralvorstandes, erklärt dagegen die St. Galler Anträge
als undurchführbar und rückschrittlich.

Herr Dr. Kaufmann, Vertreter des schweizer. Indu-
striedepartementes, erinnert daran, daß der Ständerath be-
reits in bestimmter Richtung die Partialrevision der Bundes-
Verfassung beschlossen und damit einer Gewerbegesetzgebung
die Wege gebahnt habe. Das Jndustriedepartement ist ge-
willt, womöglich schon auf die nächste Dezember-Session den
eidgenössischen Räthen einen neuen Antrag in dieser Rich-
tung zu stellen. Die Anträge der St. Galler würden kaum

zu einem Ziele führen; er empfiehlt daher diejenigen des

Zentralvorstandes, welche das Richtige treffen.
Herr Museumsdirektor Wild in St. Gallen sucht den

Standpunkt der St. Galler aufzuklären. Der schweizerische
Gewerbeverein habe die Interessen der Gewerbetreibenden zu
wahren, diejenigen der Arbeiter werden von diesen selbst ge-
nügend gewahrt. Die St. Galler Gewerbetreibenden, ob-
schon in den Ansichten über den Nutzen eines Gewerbe-
gesetzes auseinandergehend, sind alle darin einig, daß es

nicht nöthig sei, die Arbeiter gesetzlich zu organisme» und
daß bei gemeinsamer Mitwirkung der Arbeitgeber und Ar-
beiter die erstern zu kurz kommen werden.

Von Hrn. Großrath Siegerist in Bern wird folgen-
der Zusatz zu Art. I der Anträge des Zentralvorstandes be-

fürwortet: „Wir erwarten von einem schiveiz. Gewerbegesetz
s) die zweckmäßige Regelung des staatl. Submissionswesens."

Herr Präsident Dr. Stößel hält die St. Galler An-
träge für zu wenig vorbereitet und macht auf einige Irr-
thümer und Widersprüche in denselben aufmerksam.



16+ f ilojtrirte [apMtjtrifle Saaômerfttr-fettttnj (Organ für

Sieferent ©r. Dr. Hub er weist ben aSorwurf, bie Fünfers
fommiffion babe nicfjt f)armonifcf) gearbeitet, guriicf. Herr
fftingger fei in berfelben mit feinen audj heute berfodjtenen
Sbeen Dereinjelt geblieben, ©in ©ewerbegefefc, baS nur
bie 3ntereffen ber ÜJteifter Derfed^ten wollte, würbe gang
ficher berworfen. SQBir müffen bon Anfang an üerfudjen,
einen 9Jlittelweg eingufc^Iagen. 9lid)t bie perfönlichen 3n*
tereffen ber 3Weifter, fonbern bieienigen be§ gefammten ®e*

werbeftanbeê foüen gewahrt werben. Au§ bem gemeinfamen
frieblichen 3ufammenwirfen ber Arbeitgeber nnb ber Arbeiter
îann boch faum ein Stachtheil entfpringen. Arbeits« nnb

Sehröerhältniffe laffen fid) heutzutage nicht ohne 3JHtwirfung
ber Arbeiter regeln. Sa§ ©ewerbegefep muß ben heutigen

3eitberhältniffen angepaßt werben. ®r empfiehlt eine ®n*

guête, welche bie Anfidften ber 2)2ehrheit beS ©ewerbeftanbeS
über bie Hauptfragen ertennen ließe, um auf biefelben ge*

ftüpt, balb mit beftimmten Anträgen bor bie 33el)örben ober

baS Soll treten zu fönnen.
Slachbem nocp Herr 20 i I b bie an ben St. ©aller An*

trägen geübte Äritif beftritten unb Herr Sßogt*@ut in
Arbon bie Arbeiten ber fpnferfommiffion oerbanft hotte,
würbe ©chtufs ber Siêfuffion befchloffen.

©in oon Herrn Saumeifter Schießer in ©laruS ge*

fteüter DrbnungSantrag, heute in biefer Angelegenheit leine

23efchlüffe zu faffen, wirb mit gtoßetn fDiehr abgelehnt. 3n
eoentueUer Abftimmung wirb bem 3ufapantrag Siegerift
Zugeftimmt. Sie baburch ergänzten Anträge beS 3e«tral*
üorftanbeS werben befinitio mit allen gegen 11 Stimmen,
welche auf bie ©t. ©aller Anträge fallen, angenommen. Ser
ajefcpluß lautet fomit:

Sie Selegirtenoerfammlung beS fchweig. ©ewerbeOereinS

(oom 12. 3uni 1892 in Schaffhaufen)

in ©rmägung:
1. ©ie rafdjc ©ntwicllunçi ber ©ecpnif, be? S3crfet)r§ unb ber

foztalpolitifdjen .Quftänöe rufen immer Dringlicher nad) einer um«
faffenben unb zeitgemäßen gefeplidjen Siegelung be? ©ewerbewefen?.

2. ©ie Auâbeljmtng ber eibgeit. gabrifgefepgebung auf Hanb*
Wert unb Kleingewerbe pat bie zuläffige ©rettze überfdjritten. ©§

ift baffer in ber fdjweizerifd)en ©ewerbcgefepgebung ben oerfdfieben»
artigen SZerbättniffen unb SZebürfniffen im Jpanbroerf unb Mein*
gewerbe Slecpnnng z« tragen, alfo finb in mehrfachen 3iid)tungen
nur Slormen aufzustellen, bereit AnWenbung ben bettjei(igten Sie*

rufSgenoffenfdjaften (fetbftüerftänblid) unter Oberauffidjt unb Sllit«
wirtung ber SSeßörben) übertragen wirb.

3. ©antit SZereinbarungen betreffenb Sopntarif, Söerlftattorb»
nung u. bgl. auf friebtidjem SSege zu Staube lammen unb bie
gegenfeitigen 3led)te unb Pflichten in gereihter unb billiger SBeife

gemaljrt werben tonnen, bebarf e? gemeinfamer, gefeplidjer Organe
(®enoffenfd)aftäfammem), in welchen Arbeitgeber unb Arbeiter zu
gteidjen ©heilen fid) buret) fetbft gewählte SZertrauenSmänner wer*
treten laffen;

bef erliefet:
I. SBir erwarten üoit einem fdjweizerifdjen ©ewerbegefep :

a) ®ie ftaatlid) geregelte unb gefdjüfcte ßrganifation be? ©e»
werbeftanbe? in S3eruf3genof)enfd)afteu unb ©enoffenfcfjaft?«
lammern;

b) bie Siegelung be? SBerpältniffe? zioifdjen Arbeitgeber, Arbeiter
unb Selfrling, namentlich im Sinne be? beffern Sdjupe? ber
betl)eiligten îgntereffen (oergl. ben aoit ber ®etegirten iBer*
fammlung in .(fug 1888 beratheneu SZnnbe?gefepentmurf);

c) erweiterte ftaatliçhe gövberung be? ©ewerbewefen? burch ob»

ligatorifdje ©infüt)tung ber 2el)rltng3priifitngen, burd) Unter*
ftüpung wohlgeorbneter äBerfftattlepre, fowie ber gewerblichen
Silbung überhaupt;

d) Sicherung ber ©efunbheit unb be? Sebent ber im ©ewerbe*
betriebe betheiligten iJSerfoiten;

e) bie zweetmäßige Siegelung be? ftaatlidfeit Submiffion?wefen3.
II. Alir erwarten fpezieU bei ber gefeplidjen Siegelung ber

83eruf?genoffenfd)aften, bezw. ©enoffenfdjaftëïamment bie Auer*
lennung folgenber ©runbfäpe:

a) ©3 foüeu bett beruflichen SSerhättniffen. eittfpredjenbe Orgatti»
fationen in engern ober weitern 8Zeruf?gruppen gefepaffen
Werben ;

b) Slrbeitgeber unb Arbeiter beratßen unb befdfließen über ge*
meinfd)aftlid)e aZerufëinterefjen innerhalb iljrer Kompetenzen,
©ie 3led)te unb SZflid)teit finb für beibe Parteien in gleicher
Seife feftjufteHen nitb e? haben bie unter beit gefeßlidjen

bie offtztellen SZublifationen be? Schweiz, ©ewerbeoerein?) Sir. 13

5Borau3fe|ungeit gefaßten S3efcE)lüffe für alle ©enoffenfehafter
©eltung; j

c) ©§ finb gemeinfame Slu§fd)üffe (©enoffenfdfaftSfammern) zu
bilben.

©iefe au§ ben SZertrauen?männern beiber gntereffeupar«
teien zufammengefepten Organe finb beftimmt, bie Orbnung
im ©ewerbe unb ben grieben unter ben SZerufSgenoffen zu
Wahren, bie gemeinfamen SZerufSintereffen zu förbern unb bei
ftaatlilhen SJlaßnahmen zur Hebung beS ©ewerbe* nitb Ar«
beiterftanbe? ben S3ehörben afô fadjtunbige SBeratper zu bienen.
©3 werben ihnen bemnadf folgenbe huuptfächlidie SZefugniffe
ertheilt:
1. Abfaffung oon ©ittadjten zu Honben ber Sehörben;
2. geftfteUung oon Slormeit betreß'enb Slrbeitêlohit, Arbeit?«

Zeih KünbiguitgSfrift, normale Sehrbauer, Slormatzapl ber
Lehrlinge, eoent.unterSZorbehalt bchörbliiher®enehmigung;

3. ©rridjtung gemeinfamer Arbeit§nachmei3ftellen;
4. SZerwaltung oon Hilf'-" nnb UnterftüpungSfaffen (Sanber*

unterftüpung, gnoaliben» mtb Alteräoerficherung u. f. w.);
5. SKitwirlüng bei ber ftaatlicßen Unfall* unb Kranlenoer»

fiiherung mittelft Söeaitfftdhtigung berS8etrieb§einrid)tungen;
SZegutadhtung oon S^abenoergiitungen u. f. w.

d) ©ie ©enoffenfd)aft3!ammern lönnen auch ulsj ©i.nigungSämter
(Zur SZerhütung oon Arbeit?einftellungen) ober a£§ gewerb»
ließe Sd)ieb§gerid)te funftioniren.

III.- ©er 3entraluorftanb wirb beauftragt, bie h- SZunbeSbe*

Ijörben ju erfucljen, e§ möd)te gemäß_ ben frühem SSerein§befcl) l iiffen
bie iÇartialreoifion ber SunbeSoerfaffung behuf? ©rmöglichung einer
fdfweizerifdjen ©ewerbegefepgebung mit aller SZeförberung an bie

Hanb genommen werben.
©in Antrag be§ Hm. ©tabtrath Söller in 3öii26/ her

3entralborftanb fei beauftragt, wettere Abfchnitte eines ©e*

Werbegefepeë au§suarüeiten, wirb angenommen, in ber 3Jlei*

nung, bah ber Abfdjnitt betreffenb Sîerufëgenoffenfchaften
gleidhzeitig mit ben übrigen Abfdfnitten ber ®elegirten*i8er«
fammlung zur befinitioen Dtebaftion Dorplegen fei.

6. 33erichterftattung über bie Sehrlingë*
Prüfungen. Slamenë ber 3mtratprûfungëîommiffion be*

richtet beren fßräfibent, Hi- Soo?*3egh«, baß baë im lepien
3ahre reoibirte Reglement fich beftenë bewährt habe. 3mmer*
hin finb bei ben bieëiâhrigen SehrlingSprüfungen noch man*
djerlei fUiängel unb Uebelftänbe wahrgenommen worben. ®ie
éeftimmungen betreffenb Sehrjeitbauer werben fehr oft nicht

beachtet. 3m fßrüfungSDerfahren wirb mancherorts noch zu

wenig ftreng, zu unfidßer unb wiüfürlich oerfahren. Sie Schul*
Prüfung Wirb nicht tonfequent burchgefüljrt. Sa§ fßerzeichniß
ber Arbeitsaufgaben ift noch lücfenhaft, weil bie gewünfcfjten
SSorfchläge oon Dielen Fachleuten nicht erhältlich finb. ©§

ergibt fich ferner bie Slothwenbigfeit, SJlinimalanforberungen
in 23ezug auf 2Serufgtücf)ligfeit ber fßrüfungStheilnehmer auf»

ZufteHen. Sie Fcwberung einheitlicher Fachepperten für bie

ganze Schweiz erfcheint al§ unburchführbar. 3)îit ber @r*

theilung Don Prämien gehen Diele fjZrûfungëtreife zu toeit

unb über bie Derfügbaren 2J2ittel hiuauë. Sie Sommiffioit
gebenft für bie SubDentionäertfjeilung einen attbern SDÎobuo

üorzufchlagen, ber allen Seiftungen unb Sebürfniffen bißige

Slechnung tragen tonnte.

3um Schluß feineë ffteferateS teilt Herr Soo§ mit, baß

nad) oorläufigen Serichten in biefem Frühjahre inëgefammt
824 Sehrlinge unb Sehrtöchtern geprüft würben, gegenüber

700 im aSorjahre.
7. 3um lepten Srattanbum reicht ber ©ewerbeoerein

as a f e I folgenben Antrag ein: „Ser 3entraIborftanb wirb

beauftragt, zu unterfudjen unb Seridlt zu erftatten, wie ben

tlebeiftänben, herrührenb Don .tonfumüereinen, Haufir* unb

Setailreifenben, Scpleuber* unb Abzahlungëgefchâften, 3Ban»

berlagern unb betrügerifdjen AuSoertäufen abzuhelfen fei."

Siefer Antrag wirb oljne Siëfuffion angenommen. Sem

aOSuniihe be§ Hm. ©öttiäheim in Söafel, eë möchten fünftig
bie wichtigem aSorlagen minbeftenê fech§ aSodien Dor ber

Setegirtenoerfammlung ben Settionen auëgetheilt werben,

Derfpricht ber ißräfibent thunli^fte aSerücEfidjtigung.
Hr. S.'Sl. aSerd^tolb in Shalweil rügt bie Aufnahme

Don fdjwinbelljaften Annoncen in ber fdhweizerifchen greffe

unb möchte ben SentralDerbanb einlaben, mit bem fdiweijer.

fßreßDerbanb fidh in Beziehung zu fepen, um bahin zu mit'

164 Illnjtrirte schweizerische Haudwerker-Zettuug (Organ für

Referent Hr. Dr. Hub er weist den Vorwurf, die Fünfer-
kommission habe nicht harmonisch gearbeitet, zurück. Herr
Ringger sei in derselben mit seinen auch heute verfochtenen

Ideen vereinzelt geblieben. Ein Gewerbegesetz, das nur
die Interessen der Meister verfechten wollte, würde ganz
sicher verworfen. Wir müssen von Anfang an versuchen,
einen Mittelweg einzuschlagen. Nicht die persönlichen In-
teressen der Meister, sondern diejenigen des gesammten Ge-

Werbestandes sollen gewahrt werden. Aus dem gemeinsamen

friedlichen Zusammenwirken der Arbeitgeber und der Arbeiter
kann doch kaum ein Nachtheil entspringen. Arbeits- und

Lehrverhältnisse lassen sich heutzutage nicht ohne Mitwirkung
der Arbeiter regeln. Das Gewerbegesetz muß den heutigen

Zeitverhältnissen angepaßt werden. Er empfiehlt eine En-
quête, welche die Ansichten der Mehrheit des Gewerbestandes
über die Hauptfragen erkennen ließe, um auf dieselben ge-

stützt, bald mit bestimmten Anträgen vor die Behörden oder

das Volk treten zu können.

Nachdem noch Herr Wild die an den St. Galler An-
trägen geübte Kritik bestritten und Herr Vogt-Gut in
Arbon die Arbeiten der Fünferkommission verdankt hatte,
wurde Schluß der Diskussion beschlossen.

Ein von Herrn Baumeister Schießer in Glarus ge-

stellter Ordnungsantrag, heute in dieser Angelegenheit keine

Beschlüsse zu fassen, wird mit großem Mehr abgelehnt. In
eventueller Abstimmung wird dem Zusatzantrag Siegerist
zugestimmt. Die dadurch ergänzten Anträge des Zentral-
Vorstandes werden definitiv mit allen gegen 11 Stimmen,
welche auf die St. Galler Anträge fallen, angenommen. Der
Beschluß lautet somit:

Die Delegirtenversammlung des schweiz. Gewerbevereins

(vom 12. Juni 18N2 in Schaffhausen)

in Erwägung:
1. Die rasche Entwicklung der Technik, des Verkehrs und der

sozialpolitischen Zustände rufen immer dringlicher nach einer um-
fassenden und zeitgemäßen gesetzlichen Regelung des Gewerbewesens.

2. Die Ausdehnung der eidgen. Fabrikgesetzgebung auf Hand-
werk und Kleingewerbe hat die zulässige Grenze überschritten. Es
ist daher in der schweizerischen Gewerbegesetzgebung den verschieden-
artigen Verhältnissen und Bedürfnissen im Handwerk und Klein-
gewerbe Rechnung zu tragen, also sind in mehrfachen Richtungen
nur Normen aufzustellen, deren Anwendung den betheiligten Be-
rufsgenossenschaften (selbstverständlich unter Oberaufsicht und Mit-
Wirkung der Behörden) übertragen wird.

3. Damit Vereinbarungen betreffend Lvhntarif, Werkstattord-
nung u. dgl. auf friedlichem Wege zu Stande kommen und die
gegenseitigen Rechte nnd Pflichten in gerechter und billiger Weise
gewahrt werden können, bedarf es gemeinsamer, gesetzlicher Organe
(Genossenschaftskammern), in welchen Arbeitgeber und Arbeiter zu
gleichen Theilen sich durch selbst gewählte Vertrauensmänner ver-
treten lassen;

beschließt:
I. Wir erwarten von einem schweizerischen Gewerbegesetz:

s.) Die staatlich geregelte nnd geschützte Organisation des Ge-
werbestandes in Berufsgenossenschaften und Genossenschafts-
kammern:

b) die Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber, Arbeiter
und Lehrling, namentlich im Sinne des bessern Schutzes der
betheiligten Interessen (vergl. den von der Delegirten-Ver-
sammlung in Zug 1383 berathenen Bundesgesetzentwurf);

«) erweiterte staatliche Förderung des Gewerbewesens durch vb-
ligatvrische Einführung der Lehrlingsprüfungen, durch Unter-
stütznng wohlgeordneter Werkstnttlehre, sowie der gewerblichen
Bildung überhaupt;

à) Sicherung der Gesundheit und des Lebens der im Gewerbe-
betriebe betheiligten Personen;

s) die zweckmäßige Regelung des staatlichen Submissionswesens.

II. Wir erwarten speziell bei der gesetzlichen Regelung der
Berufsgenvssenschaften, bezw. Genvsscnschaftskammern die Aner-
kennung folgender Grundsätze:

s.) Es sollen den beruflichen Verhältnissen entsprechende Organi-
sationen in engern oder wettern Berufsgruppen geschaffen
werden;

b) Arbeitgeber und Arbeiter berathen und beschließen über ge-
meinschaftliche Berufsinteressen innerhalb ihrer Kompetenzen.
Die Rechte und Pflichten sind für beide Parteien in gleicher
Weise festzustellen und eS haben die unter den gesetzlichen
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Voraussetzungen gefaßten Beschlüsse für alle Genossenschafter
Geltung; ^

a) Es sind gemeinsame Ausschüsse (Genvssenschaftskammern) zu
bilden.

Diese aus den Vertrauensmännern beider Jnteressenpar-
teien zusammengesetzten Organe sind bestimmt, die Ordnung
im Gewerbe und den Frieden unter den Berufsgenossen zu
wahren, die gemeinsamen Berufsinteressen zu fördern und bei
staatlichen Maßnahmen zur Hebung des Gewerbe- und Ar-
beiterstandes den Behörden als sachkundige Berather zu dienen.
Es werden ihnen demnach folgende hauptsächliche Befugnisse
ertheilt:
1. Abfassung von Gutachten zu Handen der Behörden;
2. Feststellung von Normen betreffend Arbeitslohn, Arbeits-

zeit, Kündigungsfrist, normale Lehrdauer, Normalzahl der
Lehrlinge, event. unterBorbehalt behördlicher Genehmigung;

3. Errichtung gemeinsamer Arbeitsnachweisstellen;
4. Verwaltung vvn Hilfs- und Unterstützungskassen (Wander-

Unterstützung, Invaliden- und Altersversicherung u. s. w.);
ö. Mitwirkung bei der staatlichen Unfall- und Krankenver-

sicherung mittelst Beaufsichtigung der Betriebseinrichtungen;
Begutachtung von Schadenvergütungen u. s. w.

à) Die Genvssenschaftskammern können auch ab; Einigungsämter
(zur Verhütung von Arbeitseinstellungen) oder als gewerb-
liche Schiedsgerichte funktivniren.

III. Der Zentraloorstand wird beauftragt, die h. Bundesbe-
hörden zu ersuchen, es möchte gemäß den frühern Vereinsbeschliissen
die Pnrtialrevision der Bundesverfassung behufs Ermöglichung einer
schweizerischen Gewerbegesetzgebung mit aller Beförderung an die

Hand genommen werden.
Ein Antrag des Hrn. Stadtrath Koller in Zürich, der

Zentralvorstand sei beauftragt, weitere Abschnitte eines Ge-

Werbegesetzes auszuarbeiten, wird angenommen, in der Mei-
nung, daß der Abschnitt betreffend Berufsgenossenschaften
gleichzeitig mit den übrigen Abschnitten der Delegirten-Ver-
sammlung zur definitiven Redaktion vorzulegen sei.

6. Berichterstattung über die Lehrlings-
Prüfungen. Namens der Zentralprüfungskommission be-

richtet deren Präsident, Hr. Boos-Jegher, daß das im letzten

Jahre revidirte Reglement sich bestens bewährt habe. Immer-
hin sind bei den diesjährigen Lehrlingsprüfungen noch man-
cherlei Mängel und Uebelstände wahrgenommen worden. Die
Bestimmungen betreffend Lehrzeitdauer werden sehr oft nicht

beachtet. Im Prüfungsverfahren wird mancherorts noch zu

wenig streng, zu unsicher und willkürlich verfahren. Die Schul-
Prüfung wird nicht konsequent durchgeführt. Das Verzeichniß
der Arbeitsaufgaben ist noch lückenhaft, weil die gewünschten

Vorschläge von vielen Fachleuren nicht erhältlich sind. Es

ergibt sich ferner die Nothwendigkeit, Minimalanforderungen
in Bezug auf Berufstüchtigkeit der Prüfungstheilnehmer auf-

zustellen. Die Forderung einheitlicher Fachexperten für die

ganze Schweiz erscheint als undurchführbar. Mit der Er-

theilung von Prämien gehen viele Prüfungskceise zu weit

und über die verfügbaren Mittel hinaus. Die Kommission
gedenkt für die Subventionsertheilung einen andern Modus

vorzuschlagen, der allen Leistungen und Bedürfnissen billige

Rechnung tragen könnte.

Zum Schluß seines Referates teilt Herr Boos mit, daß

nach vorläufigen Berichten in diejem Frühjahre insgesammt
824 Lehrlinge und Lehrtöchtern geprüft wurden, gegenüber

700 im Vorjahre.
7. Zum letzten Traktandum reicht der Gewerbeverem

Basel folgenden Antrag ein: „Der Zentralvorstand wird

beauftragt, zu untersuchen und Bericht zu erstatten, wie den

Uebelständen, herrührend von Konsumvereinen, Hausir- und

Detailreiseuden, Schleuder- und Abzahlungsgeschäften, Wan-

derlagern und betrügerischen Ausverkäufen abzuhelfen sei."

Dieser Antrag wird ohne Diskussion angenommen. Dem

Wunsche des Hrn. Göttisheim in Basel, es möchten künftig

die wichtigern Vorlagen mindestens sechs Wochen vor der

Delegirtenversammlung den Sektionen ausgetheilt werden,

verspricht der Präsident thunlichste Berücksichtigung.
Hr. K.-R. Berchtold in Thalweil rügr die Aufnahme

von schwindelhaften Annoncen in der schweizerischen Presse

und möchte den Zentralverband einladen, mit dem schweizer.

Preßverband sich in Beziehung zu setzen, um dahin zu wir-
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fen, baß biefen Plißbräupen abgeholfen werben fönne. Die*
fer Anregung wirb gugeftimmt.

©pluß ber Perhanblnngen ^alb 2 Uhr.

Setîdjiebeneê.
©tûiiinibûnbfâgeti. lieber biefe motten wir ben 2IuS=

förmigen -n öorlefeter Kummer rtocï) beifügen,baß für Drämel*
ober ©tammbanbfägen nur fpwere eiferne ©efteße berwenbet
werben foßen, bie obere Pofle elaftifp gelagert. PefonberS
epaft müffen ©efteße unb Sßagenbaßn für ^origontale Panb*
fügen gebaut fein. Sludf) ift eS beffer, bie ©peibenweflen
an beiben ®nben gu lagern, als fltegenb anguorbnen. 3m
gührung einer ©tammbanbfäge für bebeuteube Seiftung ge*

nügt ein gewößnliper ©äger nicht, er muß gugleip griinb*
lieber (nipt nur gereister) Plepanifer fein.

gür gewöhnltpe Steife ift eine ©atterfäge borgugießen,
befonberS ein fogenannter fèalbgatter non einer «Seite offen
unb mit feitlicber Pefeftigung beS IgoIgeS auf bem 2Bagen,
wobei Saben für Saben obne 8lbfaß an ben ®nben weg-
genommen werben fann. Der (Satter mit einer Steige, baS

Statt ftart gefpaitnt unb niebt unter 200 Douren per Plinute
laufenb. D.

Die Photographie in natürlichen garbett, beren £>er=

fteHung- bisher für etwas Unerreichbares unb Unmögliches
gehalten würbe, ift jeßt üon Prof. Po gel im Perein mit
bem ®hromo=2ithographen Ulrich üerwirflipt worben. Pei
ber §erfteflung ber „Photographie in natürlichen garben"
hanbelt cS fip um ein pboto=ntepanifpeS Drucfüerfafjren,
baS bei 3lnwenbung üon nur brei Platten alle garbentöne
beS DrginalS mit üoflfommener Dreue wiebergibt. Pefannt*
lieh laffen fich alle garben burch Plifpung ber ©runbfarben
gelb, roth unb blau herfteßen. hierauf beruht baS neue

Perfahren, baS eine gelbe, eine rotlje unb eine blaue Platte
übereinanberbrueft. SBeiter wirb ber „Picgbeb. 3tg." bar*
über gefprieben: Ueberrafchenb ift, bah biefe brei platten
burch öle Photographie felbfttfjätig hergefteüt werben, inbem
man bor bie Stnfe beS SlpparateS pffige Söfungen, gwifchen
parallelen ©ptegelglaSfpeiben eingefchloffen, bringt — fehr
begeidfnenb „gilter" genannt — bie nur gelbe ober nur
rope ober nur blaue Strahlen bttrplaffen. P3em befannt
ift, Wie mannigfaltig bie Sufammenfeßung ber garben ift,
ber tann nur ftaunen, bah es möglich gewefen ift, Plittel
p finben, fie allefammi in jene brei ©runbfarben auSein*

anberplegen. Denn läßt fich feber garbenton aus biefen
bitben, fo ift. bop nicht feber garbenton ber Pfirflipfeit
burch Pipe Plifpung entftanben. Plöpten wir barum bis
auf PfeiiereS bie grage als offen betrachten, ob baS ange*
wanbte Perfahren in. ber Dfjat febeti garbenmerp gang ohne
Peft auf bie brei Platten gu bringen oermag, fo gelingt
MeS boc£) jebenfußS in einer fehr ftarfen Pnnäherung. Das
beweifen bie ergielten höchft üoßfommenen Papbilbungen
oon ©emätben, wie oon Paturanfichten. Die leßteren bieten
gröbere Sdjwierigheiten ; inSbefonbere ift bie Darfteflung
lebenber perfonen noch nich)t gelungen. Die garben ber
Patur geigen fich bem Perfahren gegenüber wohl begreiflicher*
weife fpröber, als bie burch einfache Plifpungen ßergefteßten
fünftlipett. 2lber fpon feßt ift baS Perfahren, beffen 2luS*
bilbung noch feir.eSwegS als abgefploffen betradjtet wirb,
fo weit entwicfelt, bah eS nipt nur üoflbereptigt in bie
Peiße ber grapßifpen fünfte eintreten fann, fonbern auf bie*
fem ©ebiete mit Sicherheit eine Umwälgung herbeiführen wirb.

Sur §erfteHung Pon Seipttungcn unb Paufeu gibt
baS „Paper, gnbuftrie* unb ©ewerbeblatt" praftifepe ®r*
faprungen gum befteu. ®S hanbelt fiep um bie Pereinigung
eines komponier* unb paufeoerfaprenS, baS fiep üorgüglip
bewäprt haben foß. Pei Arbeiten, welcpe grohe ©auberfeit
erforbern, alfo beifpielSweife geipnungen für Peroielfältigung,
macpt man gewöhnlich ben ®ntwurf nicht auf SluSfüßrungS*
Papier, fonbern auf einer anberen gewöhnlichen ©orte, oon

welper berfelbe bann mittelft Paufe auf jenes übertragen
wirb. Pian üerfäßrt am beften fo: lieber bem aufgefpannien
Pogen wirb ein gweiter Pogen feften ßalbburpfiptigen Pa*
pierS mit Peißgwecten angeheftet. Porgüglicp geeignet ift ba§
gewöhnliche ungebleichte ©ulfit=6eßulofepapier (unechtes perga*
mentpapier). Darauf wirb mit Sohle ober weichem ©tift
bie erfte Sïigge entworfen, ©ewößnlip befpränft fiep biefe

auf aßgemeine Perhäliniffe. ®S fehlen nod) bie ©ingepeiten,
bie erft aßmälig herausgearbeitet werben, ©tatt nun gu
biefem gmede, wie eS gewöhnlich gefpießt, baS ©ange mit
©ummi ßerauSgunehmen unb fo bie piept feftgefteßten Um*

riffe ebenfo unbeutlicp gu machen, wie bie erften Striepe, lege

man einen gweiten Pogen beS SomponirpapierS auf ben erften.
Die Umriffe beS untern PogenS fepimmern matt, aber noep

beutlicp erfennbar pinburcp, fo baß fie eine Penüßung ber
bereits feftgefteßten gormen ebenfowopl gitlaffen, wie eine

leichte Umgeftaltung unb reiepere ©lieberung. gm Potßfaß
wirb nop ein britter Pogen benüßt. ©inb aße Umriffe enb*

giltig feftgefteflt, fo wirb bie Pücffeite beS oberften PogenS
mit ©rappit eingerieben, forgfältig auf ben unterften Pogen
aufgelegt unb ber Pogen an ben ®c£en mit fReifegwecfen be*

feftigt. ©tatt gu grappitiren, fann man aup einen bünnert
©rappitbogen unterfpieben. Spannt matt nun hierüber ein

Platt gewöpnlipeS ißauSpapier, um bei ©elegenpeit beS fßau*
fenS bie gortnen nop ein lepteS ÜJlal gu glätten, gleipjeitig.
aup, um jeben gepgenen ©trip flar bor' fip p fepen, p
Wirb bei biefer enbgiltigen Ueberarbeitung mit partem Plei*
ftift (ßlr. 4) baS Pilb ber 3eipuung mit aßer urfprüng*
Upen grifpe auf ben SluSfüprbogen übertragen unb ftept
bort feft unb flar pm Stapppen mit ber geber. Die Por*
tpeile biefeS PerfaprenS paben aße 3«tp«rr anerfannt. Peint
gewöhnlichen fßanfen gept immer ein gut Dpeil grifpe oer*
loren, Weil eS eine gang mepanifpe SXrbeit ift nnb beim ßtap*
giepen ber ©tripe leipte fleinere Peränberungen im Sinien*

fluff eintreten fönnen. gür bie SBapl beS Pauspapiere? ift
eS entfpeibenb, ob mit Pleiftifi ober Dinte barauf gegeip*
net werben foß. Die raäfug raupen Papiere finb gut für
Pleiftift, bie glatten, fpwap geölten für Dinte nnb Dufpe.
Um bei fpmmetrifpett giguren bie erftgegeipnete §älfte auf
bie anbere Seite p übertragen, fann man bei Stnwenbung
raupen Pauspapiere? ben Pogen einfap umbrepen unb auf
ber Pücffeite bie Umriffe napppen, wobei fip ber am Pa=
pier nur lofe paftenbe ©rappit auf bem SluSfüprbogen ab*
brüeft. §at man fleine Ornamente in fteter Slufeinanber*
folge p wieberpolen, fo nimmt man ©elatinepapier, rißt bie

gigur mit ber Pabel ein, ftreipt über bie gurpeit mit weipem
Plei, fo baff überaß' an ben ©ratfteßen ©rappit hängen
bleibt, brept um unb brueft nun immer eine gigur neben
bie anbere.

6twaS Uleucê unb Praftifpeê für Dampfntafpttten*
befiifer ift filimofp'S DrtginaI=@topfbüpfen*Pafta, oon wel*
pen Sllfreb SBinterpalter pm „Pteerpferb" in ©t. ©aßen
ben Slfleinoerfauf für bie ©pweij übernommen pat. Plan
wenbet biefelbe folgenbermajfen an: Plan taupt bie §anb
ins ßBaffer unb befeuptet bamit mä^ig bie ©anfppfe ober

Paumwoßfpnüre. ©obann werben biefelben mit ber Pafta
gut eingefettet unb in bie ©topfbüpfe funftgerept eingelegt.
Die Sprauben ber ©topfbüpfe werben nur fo ftarf ange*
jogen, baß fein Dampf entweipt. Die mit biefer Pafta
imprägnirten £>anf* ober Paumwoßppfe werben Weber bon
ber tpipe nop oon ber geuptigfeit gerftört. @S genügt alfo,
Don 3eü p 3eü einzelne mit ber Pafta eingefettete Pinge
napplegen unb erft nap einigen Plonatett ift eS nötpig,
bie gange Diptung gu erneuern. Die Solbenftange wirb
mit ßplinber*DeI gefpmiert. Diefe ©topfbiipfen*Pafta geip*
net fip baburp aus, baß fie in feiner Pfeife bie Solben*
ftange angreift unb biefelbe ftetS glatt unb blanf erhält. Da
bie Pacfung mehrere Plonate lang nipt erneuert werben
muß, fo wirb biefe Pafta weber in öfonomifper öinfipt,
als aup praftifpem Portheil oon feinem anbern DiptttngS*

Nr. 13 KUuprirte schweizerisch! z-udwerker-Zettsug (Organ für die offiziellen Publikationen deS Schweiz. GewerbevereinS) 165

ken, daß diesen Mißbräuchen abgeholfen werden könne. Die-
ser Anregung wird zugestimmt.

Schluß der Verhandlungen halb 2 Uhr.

Verschiedenes.
Stammdandsägcn. Ueber diese möchten wir den Aus-

führungen w vorletzter Nummer noch beifügen,daß für Trämel-
oder Stammbandsägen nur schwere eiserne Gestelle verwendet
werden sollen, die obere Rolle elastisch gelagert. Besonders
exakt müssen Gestelle und Wagenbahn für horizontale Band-
sägen gebaut sein. Auch ist es besser, die Scheibenwellen
an beiden Enden zu lagern, als fliegend anzuordnen. Zur
Führung einer Stammbandsäge für bedeutende Leistung ge-
nügt ein gewöhnlicher Säger nicht, er muß zugleich gründ-
licher (nicht nur gereister) Mechaniker sein.

Für gewöhnliche Zwecke ist eine Gattersäge vorzuziehen,
besonders ein sogenannter Halbgatter von einer Seite offen
und mit seitlicher Befestigung des Holzes auf dem Wagen,
wobei Laden für Laden ohne Abfall an den Enden weg-
genommen werden kann. Der Gatter mit einer Stelze, das
Blatt stark gespannt und nicht unter 200 Touren per Minute
lausend. v.

Die Photographie in natürlichen Farben, deren Her-
stellung- bisher für etwas Unerreichbares und Unmögliches
gehalten wurde, ist jetzt von Prof. Vogel im Verein mit
dem Chromo-Lithographen Ulrich verwirklicht worden. Bei
der Herstellung der „Photographie in natürlichen Farben"
handelt es sich um ein Photo-mechanisches Druckverfahren,
das bei Anwendung von nur drei Platten alle Farbentöne
des Orginals mit vollkommener Treue wiedergibt. Bekannt-
lich lassen sich alle Farben durch Mischung der Grundfarben
gelb, roth und blau herstellen. Hierauf beruht das neue

Verfahren, das eine gelbe, eine rothe und eine blaue Platte
übereinanderdruckt. Weiter wird der „Magdeb. Ztg." dar-
über geschrieben: Ueberraschend ist, daß diese drei Platten
durch die Photographie selbstthätig hergestellt werden, indem
man vor die Linse des Apparates flüssige Lösungen, zwischen
Parallelen Spiegelglasscheiben eingeschlossen, bringt — sehr

bezeichnend „Filter" genannt — die nur gelbe oder nur
rothe oder nur blaue Strahlen durchlassen. Wem bekannt
ist, wie mannigfaltig die Zusammensetzung der Farben ist,
der kann nur staunen, daß es möglich gewesen ist, Mittel
zu finden, sie allesammt in jene drei Grundfarben ausein-
anderzulegen. Denn läßt sich jeder Farbenton aus diesen

bilden, so ist doch nicht jeder Farbenton der Wirklichkeit
durch solche Mischung entstanden. Möchten wir darum bis
auf Weiteres die Frage als offen betrachten, ob das ange-
wandte Verfahren in. der That jeden Farbenwerth ganz ohne
Rest auf die drei Platten zu bringen vermag, so gelingt
dies doch jedenfalls in einer sehr starken Annäherung. Das
beweisen die erzielten höchst vollkommenen Nachbildungen
von Gemälden, wie von Naturansichten. Die letzteren bieten
größere Schwierigkeiten; insbesondere ist die Darstellung
lebender Personen noch nicht gelungen. Die Farben der
Natur zeigen sich dem Verfahren gegenüber wohl begreiflicher-
weise spröder, als die durch einfache Mischungen hergestellten
künstlichen. Aber schon jetzt ist das Verfahren, dessen Aus-
bildung noch keineswegs als abgeschlossen betrachtet wird,
so weit entwickelt, daß es nicht nur vollberechtigt in die
Reihe der graphischen Künste eintreten kann, sondern auf die-
sem Gebiete mit Sicherheit eine Umwälzung herbeiführen wird.

Zur Herstellung von Zeichnungen und Pausen gibt
das „Bayer. Industrie- und Gewerbeblatt" praktische Er-
fahrungen zum bestem Es handelt sich um die Vereinigung
eines Komponier- und Pauseverfahrens, das sich vorzüglich
bewährt haben soll. Bei Arbeiten, welche große Sauberkeit
erfordern, also beispielsweise Zeichnungen für Vervielfältigung,
macht man gewöhnlich den Entwurf nicht auf Ausführungs-
Papier, sondern auf einer anderen gewöhnlichen Sorte, von

welcher derselbe dann mittelst Pause auf jenes übertragen
wird. Man verfährt am besten so: Ueber dem aufgespannten
Bogen wird ein zweiter Bogen festen halbdurchsichtigen Pa-
Piers mit Reißzwecken angeheftet. Vorzüglich geeignet ist das
gewöhnliche ungebleichte Sulfit-Cellulosepapier (unechtes Perga-
mentpapier). Darauf wird mit Kohle oder weichem Stift
die erste Skizze entworfen. Gewöhnlich beschränkt sich diese

auf allgemeine Verhältnisse. Es fehlen noch die Einzelheiten,
die erst allmälig herausgearbeitet werden. Statt nun zu
diesem Zwecke, wie es gewöhnlich geschieht, das Ganze mit
Gummi herauszunehmen und so die zuletzt festgestellten Um-
risse ebenso undeutlich zu machen, wie die ersten Striche, lege

man einen zweiten Bogen des Komponirpapiers auf den ersten.
Die Umrisse des untern Bogens schimmern matt, aber noch

deutlich erkennbar hindurch, so daß sie eine Benützung der
bereits festgestellten Formen ebensowohl zulassen, wie eine

leichte Umgestaltung und reichere Gliederung. Im Nothfall
wird noch ein dritter Bogen benützt. Sind alle Umrisse end-

giltig festgestellt, so wird die Rückseite des obersten Bogens
mit Graphit eingerieben, sorgfältig auf den untersten Bogen
aufgelegt und der Bogen an den Ecken mit Reißzwecken be-

festigt. Statt zu graphitiren, kann man auch einen dünneu
Graphitbogen unterschieben. Spannt man nun hierüber ein
Blatt gewöhnliches Pauspapier, um bei Gelegenheit des Pau-
sens die Formen noch ein letztes Mal zu glätten, gleichzeitig
auch, um jeden gezogeneu Strich klar vor sich zu sehen, so

wird bei dieser endgiltigen Ueberarbeitung mit hartem Blei-
stift (Nr. 4) das Bild der Zeichnung mit aller ursprüng-
lichen Frische auf den Ausführbogen übertragen und steht

dort fest und klar zum Nachziehen mit der Feder. Die Vor-
theile dieses Verfahrens haben alle Zeichner anerkannt. Beim
gewöhnlichen Pausen geht immer ein gut Theil Frische ver-
loren, weil es eine ganz mechanische Arbeit ist und beim Nach-
ziehen der Striche leichte kleinere Veränderungen im Linien-
fluß eintreten können. Für die Wahl des Pauspapiere? fit
es entscheidend, ob mit Bleistift oder Tinte darauf gezeich-

net werden soll. Die mäßig rauhen Papiere find gut für
Bleistift, die glatten, schwach geölten für Tinte und Tusche.
Um bei symmetrischen Figuren die erstgezeichnete Hälfte auf
die andere Seite zu übertragen, kann man bei Anwendung
rauhen PauSpapieres den Bogen einfach umdrehen und auf
der Rückseite die Umrisse nachziehen, wobei sich der am Pa-
Pier nur lose haftende Graphit auf dem Ausführbogen ab-
drückt. Hat man kleine Ornamente in steter Aufeinander-
folge zu wiederholen, so nimmt man Gelatinepapier, ritzt die

Figur mit der Nadel ein, streicht über die Furchen mit weichem

Blei, so daß überall' an den Gratstellen Graphit hängen
bleibt, dreht um und druckt nun immer eine Figur neben
die andere.

Etwas Neues und Praktisches für Dampfmaschinen-
besitze? ist Klimosch's Onginal-Stopfbüchsen-Pasta, von wel-
chen Alfred Winterhalter zum „Meerpferd" in St. Gallen
den Alleinverkauf für die Schweiz übernommen hat. Man
wendet dieselbe folgendermaßen an: Man taucht die Hand
ins Wasser und befeuchtet damit mäßig die Hanfzöpfe oder

Baumwollschnüre. Sodann werden dieselben mit der Pasta
gut eingefettet und in die Stopfbüchse kunstgerecht eingelegt.
Die Schrauben der Stopfbüchse werden nur so stark ange-
zogen, daß kein Dampf entweicht. Die mit dieser Pasta
imprägnirten Hanf- oder Baumwollzöpfe werden weder von
der Hitze noch von der Feuchtigkeit zerstört. Es genügt also,
von Zeit zu Zeit einzelne mit der Pasta eingefettete Ringe
nachzulegen und erst nach einigen Monaten ist es nöthig,
die ganze Dichtung zu erneuern. Die Kolbenstange wird
mit Cylinder-Oel geschmiert. Diese Stopfbüchsen-Pasta zeich-
net sich dadurch aus, daß sie in keiner Weise die Kolben-
stange angreift und dieselbe stets glatt und blank erhält. Da
die Packung mehrere Monate lang nicht erneuert werden
muß, so wird diese Pasta weder in ökonomischer Hinsicht,
als auch praktischem Vortheil von keinem andern Dichtungs-
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